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Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„In der Bundesratsdrucksache 474/1/25 zum Steueränderungsgesetz 
2025 heißt es auf Seite 42: „Einen weiteren beachtlichen Beitrag zur Be­
kämpfung der Steuerhinterziehung und zur Stärkung eines wirksamen 
Steuervollzuges würde eine rechtliche Verpflichtung leisten, bei Ge­
schäften des Alltags neben der Annahme von Bargeld mindestens eine 
gängige digitale Zahlungsoption anzubieten. Der Bundesrat fordert da­
her im weiteren Gesetzgebungsverfahren dazu auf, kurzfristig einen 
Vorschlag zur Einführung einer solchen Regelung vorzulegen.“ Die 
Berliner Zeitung interpretiert diese Stellungnahme des Bundesrates an 
die Bundesregierung als Forderung nach einer „digitalen Bezahl­
pflicht“.1“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die 
Kleine Anfrage wie folgt:
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Frage 1 : Wie hat sich der Freistaat Sachsen zu der digitalen Bezahl­
pflicht im Bundesrat positioniert?

www.smf.sachsen.de

1 https://www.berliner-zeitung.de/news/zahlungsmittel-bundesrat-fordert-digitale-be- 
zahlpflicht-li. 10001993
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Der Freistaat Sachsen hat sich im Bundesrat zu Punkt 22 b) der Bundesratsdrucksache 
474/1/25 enthalten.

Frage 2: Was wird unter „Geschäften des Alltags“ konkret verstanden?

Frage 3: Ab wann würde eine solche digitale Bezahlpflicht greifen?

Frage 4: Sind für die betroffenen Unternehmen Übergangsfristen geplant?

Frage 5: Was sind „gängige digitale Zahlungsoptionen“ konkret und wo ver­
läuft die Grenze zu nicht-gängigen digitalen Zahlungsoptionen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2-5:

Die Bundesregierung führt in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesra­
tes Folgendes aus (Bundestags-Drs. 21/2470):
„Die Bundesregierung wird den Vorschlag prüfen. In diesem Gesetzgebungsverfahren 
wird das Thema jedoch nicht aufgerufen. Die Bundesregierung prüft derzeit Vorschläge 
zur Umsetzung der Maßgabe des Koalitionsvertrages, nach der künftig grundsätzlich 
Bargeld und mindestens eine digitale Zahloption schrittweise angeboten werden sollen. 
Die Prüfungen bleiben abzuwarten.“

Der Sächsischen Staatsregierung sind keine weiteren Informationen bekannt. Festle­
gungen zur Ausgestaltung oder zum Anwendungszeitpunkt sind im Gesetzgebungsver­
fahren zu treffen. Dies gilt auch für die konkreten Begrifflichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen
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